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Neue Technologien im Sozialwesen

Die Digitalisierung ist als Teil eines
„epochalen Wandels“ mit tiefgreifenden
Auswirkungen auf gesellschaftliche Ver-
hältnisse und Kommunikationsformen
zu verstehen (DOPHEIDE 2017, 61).
Sie verändert weite Teile der Gesellschaft
und hat dadurch auch großen Einfluss
auf das Sozialwesen, einschließlich dem
Bereich der Behindertenhilfe (KREI-
DENWEIS 2018, 122). Viele aktuelle
Fachpublikationen und Programme von
Fachverstaltungen zeigen, dass die Bran-
che hierfür inzwischen ein hohes Be-
wusstsein besitzt und sich mit dem The-
ma intensiv auseinandersetzt. Trotzdem
gibt es zurzeit noch viele Fragen dazu,
was genau mit der Digitalisierung auf
das Sozialwesen zukommt und inwie-
weit tatsächlich von massiven Verände-
rungen ausgegangen werden muss. Das
fängt schon mit der Frage an, inwiefern
diese neuen Systeme wirklich anders
sind als das, was an Technologien im
Sozial- und Gesundheitswesen bisher
eingesetzt wird. Schließlich ist der Ein-
satz von Technik, z. B. in Form von
Fahrstühlen, elektronischen Hilfsmit-
teln oder auch EDV-gestützten Doku-
mentationssystemen, in der Praxis schon
lange üblich. 

Zukünftige technische Entwicklun-
gen weisen aber tatsächlich eine Reihe
neuer Merkmale auf, die den Umgang
damit deutlich verändern. Es handelt
sich um hochkomplexe Systeme, die
eine Vielzahl von Funktionen kombi-
nieren. Schon heute können viele Nut-
zer(innen) kaum noch überblicken,
was beispielsweise ihr Smartphone an
Funktionsmöglichkeiten bietet. Die
Komplexität wird durch die zunehmen-
de Vernetzung der Systeme untereinan-
der noch deutlich verstärkt. In diesem
Zusammenhang ist häufig auch vom
„Internet der Dinge“ die Rede. Zudem
werden Technologien adaptiv, d. h. sie
initiierten von sich aus Handlungen
und passen sich dabei den jeweiligen
Nutzer(inne)n mit ihren individuellen
Verhaltensweisen, ihren Vorlieben und
Gewohnheiten an. Das macht die An-
wendung deutlich intuitiver. Zukünftig
sollen Technologien möglichst auch
autonom handeln können, d. h. sie sol-
len in der Lage sein, mit neuen Situatio-
nen umzugehen, für die sie im Vorfeld
noch nicht programmiert wurden. Sie
treffen dann anhand neuer Informatio-
nen eigene Entscheidungen. Technolo-
gien werden also immer menschenähn-
licher, sowohl in Bezug auf ihr Ausse-
hen, z. B. bei humanoiden Robotern,
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als auch auf ihr Verhalten. Die Grenze
zwischen Mensch und Technologie ver-
schwimmt mit diesen Entwicklungen
immer mehr. Manche Systeme, z. B.
Mikrochips zum Öffnen von Türen,
bargeldloses Bezahlen usw., können
sogar direkt in den Körper implantiert
werden, so dass kaum noch erkennbar
ist, wo der Mensch aufhört und wo die
Technik anfängt (HENNE 2019, 84 ff.).

Auswirkungen auf die Konzeptionen
Sozialer Arbeit 

Sämtliche Prozesse von Unternehmen
im Sozialwesen werden sich durch den
Einsatz derartiger Technologien verän-
dern. Im Bereich der Unterstützungs-
prozesse wird sich der Grad der Digita-
lisierung durch den Einsatz neuer Sys-
teme im Vergleich zu heute deutlich
erhöhen. Von der Personalplanung und
-verwaltung, über Abrechnungs-, Con-
trolling- und Qualitätsmanagementpro-
zesse, bis hin zur Planung und Doku-
mentation von Leistungen – viele der
damit verbundenen Arbeitsabläufe wer-
den zukünftig vermutlich in weiten Tei-
len oder sogar vollständig digital ab-
gebildet (KREIDENWEIS 2018, 124).
Vielleicht erfolgen dann z. B. wesentli-
che Schritte des Gesamtplanverfahrens,
wie es im Bundesteilhabegesetzt aktuell
neu geregelt wurde, durch eine künstli-
che Intelligenz. Bedarfs- und Leistungs-
feststellung könnten mit solchen Syste-
men vollständig automatisiert, auf Basis
umfassender Datensätze über Fähigkei-
ten und Beeinträchtigungen, Gewohn-
heiten, Wünsche und Vorlieben einer
leistungsberechtigten Person erstellt
werden. Das Gesamtplanverfahren wür-
de sich dadurch in seiner praktischen
Umsetzung noch einmal deutlich ver-
ändern. Es wäre dann z. B. viel weniger
Personal für diese Verfahren nötig.

Doch welche Auswirkungen hätte
es, wenn die Planungen nicht im zwi-
schenmenschlichen Gespräch mit den
Nutzer(inne)n oder ihrer gesetzlichen
Betreuung, sondern durch Maschinen
erstellt und anschließend „nur noch“ in
die Tat umgesetzt werden? Könnte mit
einer künstlichen Intelligenz überhaupt
eine individuelle Planung gewährleistet
werden oder führen die Algorithmen
auf Dauer dazu, dass auf die eigentli-
chen Bedarfe kaum noch Rücksicht ge-
nommen wird und alle berechtigten
Personen annähernd gleiche Leistungen
erhalten? Bisher sind solche Planungs-
systeme nicht am Markt. Ausgehend
von aktuellen technischen Entwicklun-

gen sind sie zukünftig aber durchaus
denkbar. 

Über den Bereich der Unterstüt-
zungsprozesse hinaus wird es durch die
beschriebenen neuen Systeme zuneh-
mend auch möglich sein, Technologien
in die Kernprozesse einzubinden. Sie
können also direkt in der Unterstützung
von Menschen mit Beeinträchtigungen
angewendet werden. Dann werden z. B.
hauswirtschaftliche Dienstleistungen
durch Roboter übernommen. Am Bei-
spiel der Staubsaugerroboter, die zurzeit
schnelle Verbreitung finden, wird deut-
lich, dass derartige Systeme inzwischen
zu erschwinglichen Preisen auf den
Markt kommen und von den Nutzer(in-
ne)n durchaus angenommen werden. 

Zukünftig könnte es zudem Systeme
geben, die Menschen mit Beeinträchti-
gungen noch viel intensiver und per-
sönlicher in ihrer täglichen Lebensfüh-
rung unterstützen. So könnte ein virtu-
eller Assistent, der als menschenähnliche
Abbildung auf einem Bildschirm in der
Wohnung, auf dem Smartphone oder
einer Smartwatch erscheint, z. B. die
Tagesgestaltung unterstützen und seine
Nutzer(innen) morgens wecken, die
Reihenfolge der morgendlichen Hygie-
nemaßnahmen erläutern, auf die jah-
reszeitlich angemessene Kleidung hin-
weisen, an die Medikamenteneinnahme
erinnern, Vorschläge machen, was zum
Frühstück gegessen werden könnte,
wann man sich auf den Weg zur Arbeit
machen sollte, usw. Zudem könnte der
virtuelle Assistent als Schnittstelle zu
personalen Unterstützungssystemen,
wie Angehörigen, Pflege- und Betreu-
ungsdiensten usw. dienen und Informa-
tionen mit ihnen austauschen (HENNE,
KOPP & PITSCH 2014, 2 ff.).1 Kritisch
zu hinterfragen ist dabei, ob das System
mit seinen Nutzer(inne)n nur einfache
Dialoge führen sollte, um dadurch die
Alltagsführung zu unterstützen, oder
ob es auch als emotionaler Begleiter,

sozusagen „als bester Freund“, konstru-
iert werden sollte (HENNE, FRIED-
HOF & KOPP 2016, 400). 

Das Beispiel des virtuellen Assisten-
ten macht deutlich, dass im Sozialwe-
sen eingesetzte Technologien zukünftig
also auf ihre Nutzer(innen) proaktiv
zugehen, ihnen Handlungsvorschläge
machen, Informationen zu ihrem Ver-
halten sammeln, diese auswerten und
an andere Systeme oder Personen wei-
tergeben und ein sozial-emotionales
Verhältnis zu den Nutzer(inne)n auf-
bauen können. 

Bei derartigen Systemen wird zwar
oft von assistiven Technologien gespro-
chen, es handelt sich hier aber nicht um

das Verständnis von Assistenz, wie es
im Bereich der Behindertenhilfe entwi-
ckelt wurde. Denn das behindertenpä-
dagogische Konzept der „persönlichen
Assistenz“ hebt die Selbstbestimmung
besonders hervor. Handlungen erfolgen
nach Anweisung der Nutzer(innen).
Menschen mit Behinderungen können
somit die Rahmenbedingungen und die
Form der Umsetzung ihrer Unterstüt-
zung selbst bestimmen (MOBILE 2001,
27). Eine solche Assistenz nach Anwei-
sung kann je nach Inhalt sowohl perso-
nal als auch technisch umgesetzt wer-
den. So kann eine Person z. B. ange-
wiesen werden, das Licht anzuschalten
oder das Radio lauter zu machen. Es
kann aber auch eine Anweisung in
einen Sprach-Lautsprecher, wie „Google
Home“ oder „Alexa“ von der Firma „Ama-
zon“, eingegeben werden, der dann die
Technologien im Umfeld steuert. In bei-
den Fällen handelt es sich um eine
Assistenz gemäß der Anweisung von
Nutzer(inne)n. 

Die vorab beschriebenen neuen Tech-
nologien sind über eine solche Assis-
tenz nach Anweisung hinaus aber auch
in der Lage, Entscheidungen für ihre
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1 Ein solcher virtueller Assistent wurde z. B. im Rahmen des Forschungsprojekts „KOMPASS“ entwickelt und erprobt, das durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördert wurde. Einen ersten Eindruck von dem System bietet ein Video im Internet unter:
www.youtube.com/watch?v=8lTcppqBr74 (Stand: Februar 2019). Im Rahmen einer ethischen Reflexion des Projekts wurde die Entwicklung einer 
Beziehungsgestaltung als „emotionaler Begleiter“ für den virtuellen Assistenten ausdrücklich abgelehnt (HENNE, FRIEDHOF & KOPP 2016, 400).

Technologien sind zukünftig vermehrt in der Lage, 
Entscheidungen für ihre Nutzer(innen) zu treffen.
Damit drängen sie in Bereiche des Sozialwesens, 
die bisher ausschließlich der zwischenmenschlichen
Unterstützung vorbehalten waren. 

http://www.youtube.com/watch?v=8lTcppqBr74
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Nutzer zu treffen. Sie bieten dann z. B.
nur eine Auswahl gesunder Lebensmit-
tel zum Frühstück an, damit sich die
Nutzer(innen) gesund ernähren. Der ge-
liebte Schokoladenbrotaufstrich kommt
so womöglich nicht auf den Tisch.
Damit nehmen die Systeme Bewertun-
gen der jeweiligen Situation vor und
üben Einfluss auf die Nutzer(innen)
aus. Sie können damit auch Unterstüt-
zung für Menschen bieten, die selbst
nicht in der Lage sind, Anweisungen in
verbaler oder nonverbaler Form zu
geben oder ihr Leben selbstbestimmt
auszugestalten. Es handelt sich dann
also nicht mehr um Assistenz, sondern
um eine Form von Unterstützung, die
darüber hinausreicht.  

Bisher ist dort, wo Menschen nicht
(mehr) oder nur zum Teil dazu in der
Lage sind, selbstständig und selbstbe-
stimmt Entscheidungen zu ihrer tägli-
chen Lebensführung zu treffen, die
Unterstützung durch andere Menschen
gefragt, entweder aus ihrem sozialen
Umfeld oder durch professionell Tätige.
Hierbei gilt es den (ggf. mutmaßlichen)
Willen der jeweiligen Person zu erken-
nen und sie dementsprechend zu unter-
stützen. Technologien drängen nun also
in einen Bereich, der bisher ausschließ-
lich Menschen untereinander vorbehal-
ten war. Dies bringt eine Vielzahl von
Fragen mit sich: Sind derartige Ent-
wicklungen grundsätzlich erwünscht?
Gibt es ggf. Grenzen des Einsatzes sol-
cher Systeme? Wer übernimmt die Ver-
antwortung für solche Unterstützungs-
prozesse – die Mitarbeitenden, die je-
weilige Person mit Beeinträchtigung,
Hersteller(innen) des Systems oder wo-
möglich die Technologie selbst?

Mit diesen Überlegungen wird deut-
lich, dass in den Veränderungen, die die
Digitalisierung mit sich bringt, sowohl
Chancen als auch Risiken für die Sozia-
le Arbeit liegen. Sie sollten frühzeitig in
den Blick genommen werden, damit
neue Konzepte entwickelt und das
Berufsverständnis aktualisiert werden
können. Auch neue Leistungsmodelle
sollten ggf. erarbeitet und verhandelt
werden, damit gesichert bleibt, dass
Menschen mit Beeinträchtigungen wei-
terhin personale Unterstützungsleistun-
gen erhalten, auch wenn manche Maß-
nahmen in Zukunft durch Technologien
erbracht werden. Die Soziale Arbeit
könnte ihren Schwerpunkt dann viel-
leicht noch stärker als bisher auf psy-
cho-soziale Aspekte legen, worauf Mit-
arbeitende aber ggf. fachlich vorbereitet
sein sollten (HENNE 2019, 88 ff.). 

Reflexion ethischer Dimensionen am
Beispiel der „digitalen Teilhabe“

Die beschriebenen Veränderungen be-
rühren eine Vielzahl ethischer Dimen-
sionen, die grob in drei Bereiche einge-
teilt werden können (HENNE 2019,
119 ff.): 

1. Fragen, die das Selbstverständnis des
Menschen betreffen: Wie verändert
sich z. B. das Verhältnis des Men-
schen zu sich selbst, wenn ständig
technische Systeme am oder sogar im
Körper getragen werden und konti-
nuierlich Feedback zu Verhaltens-
weisen, Körperfunktionen usw. ge-
ben? Wo bietet der Einsatz von Tech-
nologien nicht nur Unterstützung,
sondern dient der Optimierung
menschlicher Fähigkeiten und wie
ist dies ggf. zu bewerten?

2. Fragen im zwischenmenschlichen
Verhältnis: Wie können Zugänge zu
Technologien gerecht gestaltet wer-
den, so dass niemand von den Ent-
wicklungen ausgeschlossen wird?
Wie verändert sich das gesellschaftli-
che Verständnis von Privatsphäre
durch die Digitalisierung? Wie kann
ein menschenwürdiger Einsatz von
technischer Unterstützung im Sozial-
wesen gesichert werden?

3. Fragen im Verhältnis zwischen
Mensch und Technologie: Was sug-
gerieren die Systeme z. B. ihren Nut-
zer(inne)n? Bieten sie wirklich mehr
Sicherheit oder mehr Autonomie,
wie es oft den Anschein hat? Wie kann
gesichert werden, dass Nutzer(innen)
die Systeme, ihre Funktionsweisen
und deren Auswirkungen trotz der
hohen Komplexität verstehen?

Um die ethischen Dimensionen der
Digitalisierung im Sozialwesen näher
zu verdeutlichen, soll an dieser Stelle
das Thema der digitalen Teilhabe von
Menschen mit Beeinträchtigungen ver-
tiefend in den Blick genommen wer-
den. Das Themengebiet Teilhabe gehört
in den Bereich der ethischen Fragen
nach Gerechtigkeit. So kann im vorlie-
genden Kontext grundsätzlich festge-
stellt werden: Wenn Menschen mit Be-
einträchtigungen von der Digitalisie-
rung ausgeschlossen werden, ist dies als
Ungerechtigkeit im Verhältnis zu Men-
schen ohne Beeinträchtigung zu wer-
ten. Darum sollte auf die gleichberech-
tigte digitale Teilhabe von Menschen mit
Beeinträchtigungen hingewirkt werden. 

Bei der näheren Betrachtung von
digitaler Teilhabe müssen unterschiedli-
che Perspektiven berücksichtigt wer-
den. Zum einen geht es darum, Techno-
logien zu nutzen, um Menschen bei der
gleichberechtigten Teilhabe an der Ge-

sellschaft zu unterstützen. Ein Beispiel
hierfür sind Kommunikationssysteme,
die es Menschen mit Beeinträchtigun-
gen erleichtern, mit ihrer Umwelt zu
interagieren. Zum anderen geht es
darum, dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen auch an der zunehmend digi-
talisierten Gesellschaft teilhaben. Dafür
brauchen sie Zugänge zu den Systemen
und bei Bedarf Unterstützung, um die
Vorteile neuer Technologien nutzen und
mit ihren Nachteilen aufgeklärt umge-
hen zu können (PELKA 2018, 57). 

Wenn ein Smartphone z. B. so kom-
pliziert zu bedienen ist, dass ein Mensch
mit einer kognitiven Beeinträchtigung
es nicht nutzen kann, kann er von den
praktischen Möglichkeiten, die ein
Smartphone bietet, nicht profitieren.
Damit digitale Systeme also von mög-
lichst vielen Menschen genutzt werden
können, sollte ihre Ausgestaltung dem
Prinzip des universellen Designs folgen.
Sie sollten demnach für Menschen mit
und ohne Beeinträchtigungen gleicher-
maßen angenehm und einfach zu be-
dienen sein. Dabei vermeidet ein uni-
verselles Design behinderungsspezifi-
sche, technische Sonderlösungen, die
Menschen mit Beeinträchtigungen stig-
matisieren können. Um ein derartiges
Design zu ermöglichen, ist es oft erfor-
derlich, dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen an Entwicklungsprozessen für
neue Technologien mitwirken. Solche
als „partizipative Technikentwicklung“
bezeichneten Prozesse binden Men-
schen mit Beeinträchtigungen frühzei-
tig ein, um ihre Wünsche und Bedürf-
nisse von Anfang an bei der Ausgestal-
tung der Systeme berücksichtigen zu
können (FRIEDHOF 2017, 188 ff.).
Digitale Teilhabe beginnt also nicht erst
beim Kauf von Technologien, sondern
bereits bei ihrer Entwicklung.  

Die Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen (UN-BRK) be-
gründet auch ein Recht auf digitale Teil-
habe. Dort heißt es wörtlich: „…ver-
pflichten sich die Vertragsstaaten: (…)
Forschung und Entwicklung, für neue
Technologien, die für Menschen mit
Behinderungen geeignet sind, einschließ-
lich Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, Mobilitätshilfen, Gerä-
ten und unterstützenden Technologien,
zu betreiben oder zu fördern sowie ihre
Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern
und dabei Technologien zu erschwing-
lichen Kosten den Vorrang zu geben“
(Art. 4 Abs. 1 g) UN-BRK). Zudem zielt
die UN-BRK auf eine „volle, wirksame
und gleichberechtigte Teilhabe an der
Gesellschaft“ (Art. 1) ab. Dazu gehört
es, an zentralen gesellschaftlichen Ver-
änderungsprozessen teilzuhaben und
mitzuwirken, um die Zukunft der Ge-

52



WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Digitale Teilhabe und ethische Reflexion

Teilhabe 2/2019, Jg. 58

sellschaft mitzugestalten (PELKA 2018,
58). Menschen mit Beeinträchtigungen
äußern zudem den Wunsch, sowohl an
Prozessen der Technikentwicklung als
auch an der Diskussion ethischer und
sozialer Aspekte der Digitalisierung
unserer Gesellschaft aktiv mitwirken zu
können (FRIEDHOF 2017, 203). 

Damit digitale Teilhabe in ihren unter-
schiedlichen Facetten für Menschen
mit Beeinträchtigungen möglich wird,
braucht es somit Empowerment, das
sowohl die aktive Teilhabe an der Nut-
zung technischer Systeme als auch an
der digitalisierten Gesellschaft ermög-
licht und Menschen zugleich unter-
stützt, die nötigen Kompetenzen für
einen sicheren Umgang mit neuen Sys-
temen zu entwickeln. Dies erfordert bei
Trägern im Sozialwesen hohe Investi-
tionen, nicht nur in den Aufbau einer
technischen Infrastruktur, sondern auch
in die Entwicklung der nötigen Kompe-
tenzen bei den Mitarbeitenden (PELKA
2018, 59 f.). 

Ansätze zum Umgang mit ethischen
Fragen in der Praxis

Diese ersten Überlegungen zur digita-
len Teilhabe als Teilgebiet der ethischen
Dimension der Gerechtigkeit machen
die Komplexität solcher Reflexionspro-
zesse deutlich. Der Umgang mit der
Vielzahl an ethischen Dimensionen in
diesem Kontext wird in den nächsten
Jahren eine Herausforderung für die
Träger von Diensten und Einrichtungen
des Sozialwesens sein. Es stellt sich die
Frage, wie solche ethischen Dimensio-
nen systematisch und konstruktiv in
der Praxis bearbeitet werden können.

Eine übliche Herangehensweise an
solche Themenfelder ist die Entwick-
lung ethischer Leitlinien. In den vergan-
genen Jahren wurde eine Reihe von
Leitlinien in Bezug auf die Digitalisie-
rung verfasst. Beispiele hierfür sind eine
Stellungnahme zu ethischen Aspekten
der Entwicklung und des Einsatzes assis-
tiver Technologien von der Bioethik-
kommission Österreich (2010) oder
„Ethische Leitlinien für den Einsatz von

altersgerechten Assistenzsystemen“ von
MANZESCHKE et al. (2013). Sie kön-
nen eine erste Orientierung zu dem
Thema bieten, nehmen aber oft nur
bestimmte Technologien oder Zielgrup-
pen in den Blick und stellen immer eine
Momentaufnahme dar. Angesichts der
rasanten Entwicklungen im Bereich der
Digitalisierung ist es schwierig, dauer-
haft gültige Leitlinien zu entwickeln,
ohne dabei so abstrakt zu werden, dass
sie kaum noch Relevanz für die Praxis
aufweisen. 

Für Träger oder auch Wohlfahrtsver-
bände kann es dennoch sinnvoll sein,
eigene Leitlinien bzw. ethische Rahmen
zu entwickeln, um grundlegende Ziel-
setzungen zu definieren, Chancen und
Risiken des Einsatzes technischer Unter-
stützung zu verdeutlichen und Maßnah-
men zum Umgang damit festzulegen.
Es erscheint sinnvoll, eine grundsätzli-
che Position diesbezüglich zu entwickeln.
Die sollte im Einklang mit den grundle-
genden Wertvorstellungen des jeweiligen

Trägers stehen und sowohl die Perspek-
tiven der Nutzer(innen) als auch der
Mitarbeitenden berücksichtigen.

Darüber hinaus sollten zielgruppen-
spezifische Reflexionsprozesse erfolgen.
Der Einsatz technischer Unterstützung
bringt z. B. für Menschen mit einer Seh-
behinderung andere Fragen mit sich
als für Menschen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung. Träger sollten darum
zielgruppenspezifisch prüfen, welche
Systeme in Frage kommen, welche Funk-
tionalitäten sie bieten, wo jeweils Chan-
cen und Risiken liegen, welche ethischen
Dimensionen der Einsatz berührt usw. 

Weiter braucht es die Reflexion auf
individueller Ebene. Hierbei werden
die spezifischen Chancen und Risiken
des Einsatzes von Technologien in Be-
zug auf die jeweils aktuelle Lebenssi-
tuation einer Person in den Blick ge-
nommen. Im Rahmen der Planung von
Maßnahmen sollte festgelegt werden,
ob Unterstützungsleistungen personal,
technisch oder in einer Kombination
aus personalen und technischen Leis-

tungen erbracht werden. Oberste Prio-
rität sollte hierbei der (ggf. mutmaßli-
che) Wille der jeweiligen Person haben.
Bei Bedarf sollten Nutzer(innen) bei
der Abwägung, welche Unterstützungs-
formen für sie passend sind, zielgrup-
penadäquat beraten werden (HENNE
2019, 42).

Auf struktureller Ebene gilt es für
Träger in diesem Zusammenhang auch
die Verantwortlichkeiten zu klären.
Wer ist für die Reflexion derartiger Fra-
gen zuständig und wer trifft letztlich die
Entscheidungen? In welcher Form er-
folgen solche Prozesse und können sie
ggf. an bestehende Strukturen ange-
bunden werden, z. B. Ethikkomitees,
ethische Fallgespräche usw.? Verfügen
die zuständigen Personen über die dafür
nötigen Kompetenzen? Welche Metho-
den können für die Reflexion techni-
scher Unterstützung genutzt werden? 

In Bezug auf die Frage der Methoden
bietet das von MANZESCHKE et al.
(2013) entwickelte „Modell zur ethischen
Evaluation soziotechnischer Arrange-
ments“ (MEESTAR) hilfreiche Impulse.
Es beinhaltet eine Struktur, um den
Einsatz von Technologien aus Perspek-
tive des Individuums, der Organisation
und der Gesellschaft heraus zu reflek-
tieren. Dabei wird eine Reihe ethischer
Dimensionen in den Blick genommen,
wie Fürsorge, Selbstbestimmung, Teil-
habe oder Privatheit. In Bezug auf diese
Dimensionen werden die Technologien
und ihre einzelnen Funktionen bewertet,
wobei ein vierstufiges Bewertungsschema
verwendet wird, das von „ethisch unbe-
denklich“ bis hin zu „aus ethischer Sicht
abzulehnen“ reicht (MANZESCHKE
et al. 2013, 13 ff.). 

Schließlich sollten Träger des Sozial-
wesens und die jeweiligen Wohlfahrts-
verbände auch auf gesellschaftlicher
und politischer Ebene an Reflexions-
und Diskussionsprozessen zur Digitali-
sierung mitwirken. Sie können dabei
nicht nur ihre eigene Perspektive als
Träger verdeutlichen, sondern auch die
der Nutzer(innen), ihrer Angehörigen
und die der Mitarbeitenden, die im bes-
ten Fall direkt beteiligt werden. Es soll-
te nicht allein eine Frage des Marktes
sein, welche Systeme zukünftig unter
welchen Rahmenbedingungen einge-
setzt werden. Vielmehr gilt es, sich mit
diesen neuen Entwicklungen auseinan-
derzusetzen, Chancen und Risiken ein-
zuschätzen, Positionen dazu zu entwi-
ckeln und sich in Diskurse einzubrin-
gen. Auf diesem Weg wird eine „aktive
Mitgestaltung der digitalen Gesellschaft
durch benachteiligte Menschen“ (PEL-
KA 2018, 60) und Vertreter(innen) ihrer
Unterstützungssysteme möglich. 
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Träger sollten nach systematischen Bearbeitungsweisen
für den Umgang mit der Vielzahl an ethischen Dimen-
sionen der Digitalisierung suchen und sich gemeinsam
mit den Nutzer(inne)n in gesellschaftliche Diskurse
dazu einbringen.
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